
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stadt Friedberg, Stadtteil Dorheim 
 

Bebauungsplan Nr. 53 
 

„Gewerbegebiet ehemaliger Germaniabrunnen“ 
 
 

 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinwei-
sen und Anregungen (Frist bis zum 07.12.2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Friedberg und Linden, den 14.12.2018 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB 
 
Stellungnahmen mit Anregungen 

Deutsche Telekom Technik GmbH (05.12.2018) 
Kreisausschuss des Wetteraukreises, Kreisentwicklung (03.12.2018) 
Magistrat der Stadt Bad Nauheim, Stadtentwicklung (05.12.2018) 
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (13.11.2018) 
ovag Netz GmbH (29.11.2018) 
Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst Wetterau (29.11.2018) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (03.12.2018) 
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (29.11.2018) 
 
Stellungnahmen ohne Anregungen 

Amt für Bodenmanagement Büdingen (12.11.2018) 
Handwerkskammer Wiesbaden (13.11.2018) 
Hessen Mobil, Straßen und Verkehrsmanagement Gelnhausen (05.12.2018) 
Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg (07.12.2018) 
Kreisausschuss des Wetteraukreises, Jugend und Soziales (06.11.2018) 
Magistrat der Stadt Reichelsheim/Wetterau (07.11.2018) 
PLEdoc GmbH (12.11.2018) 
Regionalverband FrankfurtRheinMain (13.11.2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

Im Rahmen der Entwurfsoffenlegung sind keine Stellungnahmen mit Anregungen 
und Hinweisen von der Öffentlichkeit eingegangen. 
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Beschlussempfehlung 
 
Satzungsbeschluss 
 
(1) Die in der Anlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung 
der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen werden 
als Stellungnahmen der Stadt Friedberg und somit als Abwägung i.S.d. § 1 
Abs. 7 BauGB beschlossen. 

 
(2) Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 9 Abs. 4 BauGB 

i.V.m. § 91 Abs. 1 und 3 HBO und § 37 Abs. 4 Satz 2 HWG als Satzung be-
schlossen und die Begründung hierzu gebilligt. 

 
(3) Der Bebauungsplan wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht 

und in Kraft gesetzt. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (05.12.2018) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; zur weitergehenden Be-
rücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung wird ein Hinweis auf die 
bestehenden Telekommunikationsanlagen der Telekom in die Begründung 
zum Bebauungsplan aufgenommen.  
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 

1. 
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Anlage 1 zum Schreiben der Deutschen Telekom Technik GmbH 
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Anlage 2 zum Schreiben der Deutschen Telekom Technik GmbH 
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Kreisausschuss des Wetteraukreises, Kreisentwicklung (03.12.2018) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis sowie die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Pla-
nung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 2: Der Hinweis sowie die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Pla-
nung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und wurden, sofern für die 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung relevant, zur weiteren Berücksichti-
gung im Rahmen der Erschließungsplanung bereits zum Entwurf in die Be-
gründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf; eine ausreichende Löschwasserversorgung mit einer Leistung von 
1.600 l/min über eine Dauer von zwei Stunden kann über das öffentliche Wasserver-
sorgungsnetz der Stadtwerke Friedberg sichergestellt werden. Nach Aussage der 
Stadtwerke Friedberg ist in dem Bereich eine ausreichende Kapazität vorhanden. 

1. 

2. 

3. 
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Zu 4 und 5: Die Hinweise sowie die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegen-
den Planung werden zur Kenntnis genommen; den Anregungen wird entspro-
chen. 
 

4. 
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Zu 6 bis 10: Die Hinweise sowie die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegen-
den Planung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Magistrat der Stadt Bad Nauheim, Stadtentwicklung (05.12.2018) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Der Hinweis sowie die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegen-
den Planung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; der Anregung wurde be-
reits wie folgt entsprochen: 
 
Die verkehrlichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens wurden im Zuge der 
Erstellung der Verkehrsuntersuchung bereits zum Vorentwurf des Bebauungsplanes 
gutachterlich untersucht. Die Verkehrsuntersuchung wurde darüber hinaus zum 
Entwurf des Bebauungsplanes nochmals entsprechend redaktionell ergänzt. Der 
Knotenpunkt K 175 / Anschlussast B 455 wird seitens des Verkehrsgutachters hin-
sichtlich der zusätzlichen Belastungen durch den Kundenverkehr als kritischer ein-
geschätzt als der Knotenpunkt K 175 / Recyclinghof. Daher wurde für diesen Kno-
tenpunkt der ungünstigste Ansatz hinsichtlich der Belastungen gewählt (Maximale 
Anzahl von Kunden zum Recyclinghof über B 455). Werden Kunden entgegen die-
sen Annahmen über die K 175 den Recyclinghof anfahren, so werden auf Grund der 
geringen Belastungen des Knotenpunktes K 175 / Recyclinghof keine wesentlichen 
Qualitätseinbußen zu erwarten sein. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Darüber hinaus erscheint die Verbindung von Bad Nauheim über die K 175 (Schwal-
heim) durch ihre Kurvigkeit und durch Geschwindigkeitsbegrenzungen als ver-
gleichsweise unattraktiv. Es ist aber für einen Teil des Einzugsbereiches Recycling-
hof die kürzeste Verbindung. In der Tabelle 3 in der Verkehrsuntersuchung wird der 
Verkehr zum/vom Recyclinghof auf der Basis der Haushalte und deren Verteilung im 
Einzugsbereich des Recyclinghofes für die Bemessungsstunde aufgeteilt. Die in 
Klammern dargestellten Werte gelten dabei für den Fall, dass eine maximale Anzahl 
von Kunden über die K 175 (Schwalheim) den Recyclinghof anfahren. Hieraus wird 
ersichtlich, dass eine maßgebliche Erhöhung der Verkehrsmengen, die gegebenen-
falls zu negativen Auswirkungen auf den Bad Nauheimer Stadtteil Schwalheim führt, 
vorliegend nicht zu erwarten ist. Die planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs im 
Umfeld des Plangebietes stellt insofern keine abwägungserhebliche Beeinträchti-
gung der Straßenanlieger dar. Zwar kommt es im Zuge der Umsetzung des geplan-
ten Vorhabens durch die zu erwartenden Ziel- und Quellverkehre in gewissem Um-
fang zu einer Erhöhung des Verkehrsgeschehens im Umfeld des Plangebietes, mit 
Beeinträchtigungen des Verkehrsablaufes der weiterführenden Verkehrswege ist im 
Ergebnis jedoch nicht zu rechnen, da aufgrund der begrenzten Verkehrsbewegungen 
sowie der räumlichen und zeitlichen Verteilung der zu erwartenden Verkehrsmengen 
grundsätzlich nicht von negativen Auswirkungen auf die bestehende Verkehrssituati-
on bzw. die Verkehrsqualität und Leistungsfähigkeit der umliegenden Verkehrswege 
auszugehen ist. 
 
 
Zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass insbesondere schädliche 
Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienen-
den Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete, insbesondere öffentlich 
genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter dem Gesichts-
punkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete 
und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie möglich vermieden werden. Mit der 
geplanten Zuordnung der Gebietstypen zueinander bzw. mit der Ausweisung eines 
hinsichtlich der zulässigen Betriebe und Anlagen eingeschränkten Gewerbegebietes 
kann im Kontext der im näheren Umfeld vorhandenen Nutzungen, Freiflächen und 
Verkehrsanlagen dem Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG entsprochen werden.  
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Im Zuge des vorliegenden Bauleitplanverfahrens wird darüber hinaus von weiterge-
henden schalltechnischen Untersuchungen abgesehen. Zwar ist das geplante Vor-
haben bekannt, gleichwohl ist der Bebauungsplan nicht als vorhabenbezogener 
Bebauungsplan gemäß § 12 BauGB ausgestaltet. Zudem befinden sich die nächst-
gelegenen schutzwürdigen Nutzungen im Bereich der Ortslage Schwalheim bereits 
in größerer räumlicher Entfernung zum Plangebiet, während auch für das räumlich 
näher gelegene Areal des Brunnenwärterhauses entsprechend der Betriebsbe-
schreibung und Konzeption des geplanten Vorhabens und auch den in der Summe 
begrenzten Verkehrsmengen, respektive verkehrsbedingten Emissionen, nicht davon 
auszugehen ist, dass die einschlägigen Immissionsrichtwerte an den maßgeblichen 
Immissionsorten überschritten werden. 
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Oberhessische Versorgungsbetriebe AG (13.11.2018) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Der Verlauf der Fernwasserleitung wurde bereits zum Entwurf des 
Bebauungsplanes einschließlich zugehörigem Schutzstreifen nachrichtlich in die 
Planzeichnung aufgenommen. Zudem wurden zur Information und weiteren Berück-
sichtigung bei Bauplanung und Bauausführung zum Entwurf des Bebauungsplanes 
bereits entsprechende Hinweise auf die diesbezüglichen Vorgaben und Anforderun-
gen in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 

1. 



Bebauungsplan Nr. 53 „Gewerbegebiet ehemaliger Germaniabrunnen“       Seite 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage zum Schreiben der Oberhessischen Versorgungsbetriebe AG 
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ovag Netz GmbH (29.11.2018) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf; die Regelungen zur Eingriffskompensation werden beibehalten. 
 
 
Zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. Die in der angesprochenen Stellungnahme vom 18.06.2018 vor-
gebrachten Hinweise wurden zur Information und weitergehenden Berücksichtigung 
bei Bauplanung und Bauausführung bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes in 
die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. Darüber hinaus wurde auch der 
Verlauf der 20-kV-Kabel bereits zum Entwurf des Bebauungsplanes nachrichtlich in 
die Planzeichnung aufgenommen. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Polizeipräsidium Mittelhessen, Regionaler Verkehrsdienst Wetterau (29.11.2018) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 1: Der Hinweis sowie die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Pla-
nung werden zur Kenntnis genommen. 
 

Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 

2. 

1. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. 31.2 (03.12.2018) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise sowie die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden 
Planung werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Seitens der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde wurden im Rahmen der Betei-
ligungsverfahren nach § 4 Abs. 1 und 2 BauGB keine grundsätzlichen Bedenken 
gegen die vorliegende Planung vorgebracht; die im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung vorgebrachten Anregungen wurden berücksichtigt. 
 
Zu 3: Der Hinweis sowie die grundsätzliche Zustimmung zur vorliegenden Pla-
nung werden zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der angesprochenen Stellungnahme vom 07.06.2018 wurde auf die 
angrenzende Lage des amtlich festgestellten Überschwemmungsgebietes der Wetter 
hingewiesen. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein 
weiterer Handlungsbedarf; das Überschwemmungsgebiet der Wetter bleibt im Zuge 
der vorliegenden Planung unberührt. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf; eine ausreichende Löschwasserversorgung mit einer Leistung von 
1.600 l/min über eine Dauer von zwei Stunden kann über das öffentliche Wasserver-
sorgungsnetz der Stadtwerke Friedberg sichergestellt werden. Nach Aussage der 
Stadtwerke Friedberg ist in dem Bereich eine ausreichende Kapazität vorhanden. 
 
 
Zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht diesbezüglich kein weiterer 
Handlungsbedarf, da in den Planunterlagen bereits entsprechende Hinweise auf die 
Lage des Plangebietes innerhalb entsprechender Schutzzonen sowie auf die diesbe-
züglichen Schutzgebietsverordnungen enthalten sind. 
 
 
Zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen; die Ausführungen in der 
Begründung zum Bebauungsplan werden entsprechend ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9: Der Anregung wird entsprochen. 
 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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Zu 10: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 11: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur Berücksichti-
gung bei der weiteren Vorhabens- und Erschließungsplanung in die Begrün-
dung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf.  
 
 
 
Zu 12: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Der Kampfmittelräumdienst des Landes Hessen hat in seiner Stellungnahme vom 
29.11.2018 zum Vorentwurf des Bebauungsplanes darauf hingewiesen, dass die 
Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder ergeben 
hat, dass sich das Plangebiet in einem ehemaligen Bombenabwurfgebiet befindet 
und dass vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen grundsätzlich 
ausgegangen werden muss. In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauun-
gen bereits bodeneingreifende Baumaßnahmen bis zu einer Tiefe von mindestens 5 
m durchgeführt wurden, sind keine Kampfmitteiräummaßnahmen notwendig. Bei 
allen anderen Flächen ist eine systematische Überprüfung (Sondieren auf Kampfmit-
tel) vor Beginn der geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrunduntersu-
chungen auf den Grundstücksflächen bis in einer Tiefe von 5 m (ab GOK II.WK) 
erforderlich, auf denen bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. 

10. 

11. 

12. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (29.11.2018) 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und zur weitergehenden 
Berücksichtigung durch den Bauherrn in die Begründung zum Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 



Bebauungsplan Nr. 53 „Gewerbegebiet ehemaliger Germaniabrunnen“       Seite 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer 
Handlungsbedarf. 
 
 
 
 

2. 


